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RS Vwgh 1993/11/16 93/07/0138
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1993

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §73 Abs1;

AVG §73 Abs2;

VVG §4 Abs2;

Rechtssatz

Eine Selbstauslösung behördlicher Entscheidungsp5icht durch vorangegangenen Bescheidspruch 7ndet keine

Grundlage im Gesetz und widerspricht dem Gesetzeswortlaut des § 73 AVG. (Hier: Verweis in dem die Vorauszahlung

voraussichtlicher Vollstreckungskosten auftragenden Bescheid auf die nachträgliche Verrechnung iSd § 4 Abs 2 VVG;

Antrag auf nachträgliche Verrechnung der vorausgezahlten Vollstreckungskosten, von der Partei nicht gestellt).
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